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Verordnung
über das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die Zusammenarbeit
auf dem Gebiete der Sozialpolitik.

Vom 27. Juni 1957

. ’ §*
S Das in Prag am 11. September 1956 Unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen

Demokratischen Republik und der Regierung der Tschechoslowakischen Republik über die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiete der Sozialpolitik wird nachstehend veröffentlicht und erhält Gesetzeskraft. *

§ 2
Das Abkommen ist nach vollzogenem Notenaustausch über die erfolgte Bestätigung gemäß Artikel 18 am

16. Januar 1957 in Kraft getreten.

§ 3
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 16. Januar 1957 in Kraft.
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